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WISSENSCHAFT FÜR DIE PRAXIS

Michael Krakowski

Anforderungen an eine europäische 
Zusammenschlußkontrolle

Eine einheitliche europäische Fusionskontrolle erscheint mit dem Näherrücken des 
europäischen Binnenmarktes immer dringlichen Welche Vorschläge und Ansätze für ein 

europäisches Wettbewerbsrecht existieren bislang? Wie sind sie zu bewerten?

Mit dem  Näherrücken des m agischen Datums 1993, 
zu dem ein e inheitlicher B innenm arkt m it freiem 

Verkehr von Waren, Personen, D ienstle istungen und 
Kapital innerhalb der Europäischen Gem einschaft ge
schaffen sein soll, ist auch die D iskussion um einen A us
bau der europäischen W ettbewerbsgesetzgebung w ie
der aufgelebt. Schon 1973 hatte die EG -Kom m ission e i
nen ersten Vorschlag zu einer Verordnung über eine eu
ropäische Fusionskontrolle unterbreitet, der jedoch vom 
Rat nicht übernom m en wurde. Inzwischen hat der Rat 
der EG einen grundsätzlichen Beschluß über die 
W ünschbarkeit e iner solchen Verordnung gefaßt und die 
Kom m ission einen neuen -  inzw ischen w iederum  mehr
fach geänderten -  Entwurf vorgelegt. A llerdings konn
ten sich die zuständigen IVlinister noch nicht auf eine Ver
abschiedung einigen.

Ein letztes Mal drängte der bis zum Ende letzten Jah
res zuständige Kom m issar Peter Sutherland auf der 
Ratssitzung am 21. Dezem ber 1988 mit relativ starkem 
Druck auf eine Einigung. Der dort beratene Vorschlag 
liegt d iesem  Aufsatz zugrunde'. Es hat sich herausge
stellt, daß die Auffassungen der M itgliedstaaten noch 
recht weit auseinanderliegen und die vorliegende Fas
sung insbesondere für die Bundesrepublik Deutschland 
und Großbritannien nicht akzeptabel ist. Die neue Kom 
mission und der m it W ettbewerbsfragen beauftragte 
Kom m issar Lord Brittan werden sich nun erst einarbei- 
ten müssen; mit einer neuen Initiative wird wohl kaum 
vor der zweiten Jahreshälfte gerechnet werden können. 
Auch dürfte der nächste Vorschlag erhebliche Änderun
gen aufweisen. G leichwohl bleibt eine einheitliche
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europäische präventive Fusionskontrolle ein w ichtiger 
Baustein eines wettbewerblich orientierten europäi
schen B innenm arktes.

Das EG-Recht

Eine G rundsatzentscheidung fü r W ettbewerb inner
halb der G em einschaft wurde schon bei ihrer G ründung 
im Jahre 1956 gefällt. Der Kom m ission wurden weitre i
chende direkte Kom petenzen zu seinem  Schutze einge
räumt. So sind laut § 85 des EW G-Vertrages w ettbe
werbsbehindernde Vereinbarungen oder Beschlüsse 
verboten und nichtig; § 86 verbietet den M ißbrauch ei
ner m arktbeherrschenden Stellung. Hinzu kom m en die 
Vorschriften über nationale Beihilfen und staatliche Mo
nopole. A lle diese Paragraphen zusam m en werden als 
die W ettbewerbsregeln des EW G-Vertrages bezeich
net.

Die Artikel 85 und 86 sind G rundlage für das schon 
bestehende Recht der EG-Kom m ission, Zusam 
m enschlüsse zu untersagen: W enn ein Unternehmen 
mit m arktbeherrschender Stellung ein anderes aufkauft, 
ist dies als M ißbrauch dieser Stellung interpretierbar; 
und falls ein Unternehm en an einem anderen eine M in
derheitsbete iligung erw irbt, kann dies -  falls andere Ele
mente hinzukom m en -  als G rundlage für abgestim m tes 
Verhalten dienen und daher untersagt werden^. Bisher 
ist die Zusam m enschlußkontro lle nach EG-Recht nur 
von relativ geringer Bedeutung. Die E ingriffsschwelle ist 
-  in § 86 -  recht hoch: Eines der beteiligten Unterneh
men muß schon vor der Fusion m arktbeherrschend

' K o m m iss ion  de r E u rop ä ischen  G em e inscha ften : G eä n d e rte r Vor
sch lag  lü r  e ine  Ve rordnung (E W G ) des  R a tes übe r d ie  K on tro lle  von U n
te rn e h m e n szu sa m m e n sch lü sse n , D o kum e n t KO M  (88 )734  endg. -  R e
v id ie rte  Fassung vom  19. D e zem b er 1988.

^ D ies hat de r E u rop ä ische  G e rich tsho f in se inem  U rte il vom  17. 11. 
1987 (M orris -R o thm ans) k la rgeste llt.
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WISSENSCHAFT FÜR DIE PRAXIS

sein. Andere Erschwernisse kommen hinzu. Bei § 85 ist 
der Anteilserwerb selbst noch n icht ausreichend, um ab
gestimmtes Verhalten nachzuweisen. In beiden Fällen 
ist Untersagungsvoraussetzung, daß der Handel zw i
schen M itgliedstaaten beeinträchtig t wird. Fusionen von 
nur nationaler Bedeutung fallen nicht unter die Bestim 
mungen des EW G-Vertrages.

Dem Recht der Europäischen G em einschaften 
kommt gegenüber nationalem  Recht Vorrang zu. Kon
flikte können sich insbesondere ergeben, wenn ein Ver
halten zwar nach EG-Vorschriften, nicht aber nach na
tionaler Regelung zulässig ist. In d iesem  Falle w irkt sich 
der Vorrang des G em einschaftsrechtes nur aus, wenn 
eine positive, gestaltende Politik vorliegt. Bei Zusam 
menschlußvorhaben ist dies in der Regel nicht der Fall: 
Aus der Tatsache, daß eine Fusion nicht unter die Para
graphen 85 oder 86 EW G-Vertrag fällt oder von der 
Kommission nicht aufgegriffen wird, ist kein positives Vo
tum für ihre Zulassung abzuleiten. Insofern konnten die 
nationalen Behörden bisher eine Fusion nach einze l
staatlichem Recht überprüfen und gegebenenfalls ins
gesamt oder in ihrer Inlandsauswirkung untersagen; da 
bei spielt es keine Rolle, in welchem  Land die beteiligten 
Unternehmen ihren Sitz haben.

Nationale Regelungen

Die Regelungen über eine Zusam m enschlußkon
irolle in den einzelnen M itgliedstaaten sind in bezug auf 
Zielsetzung und Ausgestaltung sehr unterschiedlich. So 
entscheidet etwa in Großbritannien und in Frankreich 
der W irtschaftsm inister darüber, ob überhaupt ein förm 
liches Verfahren eröffnet werden soll. Der Ablauf wird 
damit erheblich politisiert. So kommt etwa Kleem ann zu 
dem S ch luß ,,.. .daß  in der französischen W ettbew erbs
politik die Ausübung einer Strukturkontrolle (i.e. Fu
sionskontrolle, M.K.) . . .  n icht als Rechtsanwendung, 
sondern als rein politische Entscheidung angesehen 
wird“l  In den anderen M itgliedstaaten (außer Irland) 
existiert überhaupt keine system atische präventive Fu
sionskontrolle.

Für die betroffenen Unternehm en bedeutet das N e
beneinander von Untersagungsm öglichkeiten nach eu
ropäischem und nationalem  Recht zusätzliche Unsi
cherheit und bürokratischen Aufwand. Schon aus d ie 
sem Grunde ist eine einheitliche europäische Fusions-

’  Dietrich K I e e m a n n : D as neue  fran zös ische  W e ttbew erbsrech t, 
in: W irtschaft und W ettbew erb , 1987, S. 628 -63 5 , h ie r S. 633.

'  Vgl. D irectora te-G enera l fo r E co nom ic  and  F inanc ia l A ffa irs : The  E co
nomics of 1992, in: E u ropean Econom y, No. 35, M arch  1988, S. 118-126 
und 107 ff. Im W eißbuch der K o m m iss ion  „V o llend ung  des  B innen m ark 
tes" (KO M(85)310 endg.) vom  14. Jun i 1985 w u rde  d ie  ze n tra le  B e deu 
tung der W ettbew erbspo litik  n och  n ich t a u s re ichend  gew ürd ig t.

kontrolle zu befürworten. Hinzu kommt, daß die §§ 85 
und 86 EWG-Vertrag nur recht unzureichend auf Unter
nehm enszusam m enschlüsse anwendbar sind und 
keine system atische präventive Kontrolle erlauben.

Die Konkretisierung der im EW G-Vertrag schon ge
troffenen G rundsatzentscheidung für W ettbewerb erfor
dert insofern eine Verordnung über eine gem einschaftli
che Fusionskontrolle; sie ist nicht erst durch das Projekt 
eines einheitlichen Binnenm arktes notwendig gewor
den. Aber sie wird dadurch dringlicher: Von einer zuneh
menden Anpassung der Rahm enbedingungen für w irt
schaftliches Handeln und der Integration der W irt
schaftsstrukturen in der EG ist eine Verstärkung des 
W ettbewerbs und -  zum indest in m anchen Bereichen -  
auch ein Aufbrechen nationaler, häufig durch staatliches 
Handeln geschützter M onopolstellungen zu erwarten. 
Der innergem einschaftliche Handel w ird zunehm en, 
und die räum lich für das W ettbewerbsverhalten der Un
ternehm en relevanten M ärkte dürften größer werden.

An diesen Prozeß knüpfen die Vorhersagen der Kom 
m ission über eine W ohlstandssteigerung in Europa auf
grund des B innenm arktprogram m es an: Der stärkere 
W ettbewerbsdruck kann zu e iner Annäherung zwischen 
den Preisen für g leiche Güter und D ienstle istungen in
nerhalb der Gem einschaft auf niedrigerem  Niveau füh
ren und die Unternehm en zu einem insgesam t effiz ien
teren Verhalten zwingen, also organisatorischen Leer
lauf (die sogenannte X-Ineffizienz) einschränken. Die 
Ausweitung der relevanten Märkte erlaubt ein besseres 
Ausnutzen von M assenproduktionsvorteilen, also eine 
Annäherung an m indestoptim ale Betriebsgrößen in Be
reichen, in denen diese bisher noch nicht erreicht 
wurden“ .

Für den Erfolg des „Projektes 1993“ ist also notwen
dige Voraussetzung, daß sowohl die Chance zu m ehr 
W ettbewerb nicht durch die Herausbildung von Unter
nehm en mit einer dom inierenden M arktstellung auf eu
ropäischer Ebene w ieder zunichte gem acht wird als 
auch Hem m nisse für eine effizientere Produktionsstruk
tur beseitigt werden. Für letzteres ist in dem hier behan
delten Zusam m enhang die Angle ichung der Bedingun
gen auf dem europäischen M arkt für Unternehm en von 
Bedeutung, zu denen auch die Fusionskontrollvorschrif- 
ten zählen. Bei beidem ist nicht nur die W ettbewerbs-, 
sondern insbesondere auch die Handelspolitik gefor
dert: Freihandel ist wohl das beste Mittel gegen W ettbe
werbsbeschränkungen.

Um M arktm acht zu verhindern und die Bedingungen 
auf dem Markt für Unternehm en zu vereinheitlichen,
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muß eine EG-Verordnung zur Zusam m enschlußkon
trolle freilich bestim m ten Anforderungen genügen.

Wettbewerbsorientierung

Die erste und w ichtigste Anforderung an eine europäi
sche Fusionskontrolle ist eine eindeutige Orientierung 
an der Aufrechterhaltung von W ettbewerb innerhalb der 
Gem einschaft. Dies bedeutet eine Prüfung von Zusam 
menschlußvorhaben nach rein wettbewerblichen Krite
rien, wobei weder bei der Zulassung noch bei der Ableh
nung zusätzliche Argum ente -  etwa die Erhaltung von 
S tandorten oder ähnliches -  eine Rolle spielen. G le ich
wohl sind Möglichkeiten für Ausnahm egenehm igungen 
vorzusehen, wenn in seltenen Fällen besonders bedeut
sam e gesam tw irtschaftliche G esichtspunkte überw ie
gen. Beide Verfahren -  die wettbewerbliche Beurteilung 
und die Ausnahm egenehm igung -  sollten aber von un
terschied lichen Institutionen durchgeführt werden.

Nach dem vorliegenden Verordnungsentwurf hätte 
die Kom m ission erst einm al zu entscheiden, ob ein Zu
sam m enschluß eine Stellung begründet oder verstärkt, 
„we lche die Aufrechterhaltung oder Entw icklung w irksa

men W ettbewerbs im G em einsam en M arkt oder in ei
nem wesentlichen Teil desselben behindert“ (Artikel 2, 
Abs, 2), Der Begriff des w irksam en W ettbewerbs orien
tiert sich hier an der Rechtsprechung des Europäischen 
G erichtshofes zur Definition einer m arktbeherrschen
den Stellung^. Falls eine Behinderung festgeste llt wird, 
kann d ie  Fusion gleichwohl genehm igt werden, falls „ihr 
Beitrag zur Verbesserung der W arenerzeugung oder 
-V erte ilung, zu r Förderung des technischen oder w irt

schaftlichen Fortschritts oder zur Verbesserung der 
W ettbewerbsstruktur im G em einsam en M arkt die mit ih
nen verbundenen Nachteile für den W ettbewerb über
trifft“ (Artikel 2, Abs, 3), In beiden Fällen -  also selbst 
wenn keine Behinderung des w irksam en W ettbewerbs 
vorliegt -  kann die Kom m ission ihre G enehm igungsent
scheidungen „m it Bedingungen und Auflagen verbin
den, um die Voraussetzungen für w irksam en W ettbe
werb zu sichern" (Artikel 8, Abs. 2 bzw, 3).

Die auf den ersten B lick überraschende Möglichkeit, 
eine Fusion selbst dann nur m it Auflagen zu genehm i
gen, wenn keine Beeinträchtigung des W ettbewerbs zu

Vgl. U rte il vom  14. 12. 1978 (U n ited  B rands).
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Angesichts des Umfangs und des Tempos, mit dem sich der 
technische und wirtschaftliche Wandel nicht nur in Industrielän
dern, sondern auch in den Entwicklungsländern vollzieht, ist mehr 
denn je eine Politik erforderlich, die es erlaubt, die Entwicklung 
sich ändernder Strukturen mit zu beeinflussen und mitzugestal
ten, Auf dem vierzehnten Walberberger System-Symposium 
diskutierte ein Kreis von ausgewiesenen Fachleuten aus aller 
Welt wirtschaftliche und politische Kernfragen, mit denen die 
Bundesrepublik und viele andere Länder konfrontiert sind. Das 
vorliegende Buch enthält die in englischer Sprache abgefaßten 
Referate, die auf diesem Symposium gehalten wurden.
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WISSENSCHAFT FÜR DIE PRAXIS

erwarten ist, beruht auf fo lgender Überlegung: Da sich 
die europäische Regelung e iner Fusionskontrolle auf re
levante Teile des G esam tm arktes beschränkt, g le ich
wohl aber -  etwa bei Zeitungsfusionen -  M arktbeherr
schung auch auf lokalen M ärkten erhebliche negative 
Folgen haben kann, muß dafür gesorgt werden, daß hier 
keine Kontrollücken entstehen. Sonst ist es m öglich, 
daß etwa die Fusion zweier großer Presseunterneh
men, die wegen ihrer Größe unter die europäische Kon
trolle fallen, von der Kom m ission zu genehm igen wäre, 
obwohl negative Ausw irkungen auf die M arktverhält
nisse auf einem oder m ehreren lokalen M ärkten beste
hen. Eine m ögliche Auflage der Kom m ission könnte in 
diesem Fall darin bestehen, daß eines der betroffenen 
Unternehmen eine für einen lokalen M arkt relevante Be
teiligung veräußert. Letztlich bedeutet die Formulierung 
dieses Artikels den Versuch, die Beschränkung der eu 
ropäischen Fusionskontrolle auf Zusam m enschlüsse 
von gem einschaftsweiter Bedeutung, die zum indest e i
nen relevanten Teilmarkt der EG betreffen, zu um gehen, 
und führt zu weitreichenden Erm essungsspie lräum en 
der Kommission. Dies ist nicht notwendig, sondern es 
reicht aus, im Falle einer G efahr lokaler M arktbeherr
schung die nationalen Behörden zur Anwendung ihres 
Rechtes zu erm ächtigen, w ie es der Verordnungsent
wurf auch vorsieht.

Gefahren

Die möglichen G ründe für die Zulassung einer Fu
sion, die den w irksam en W ettbewerb behindert, sind zu 
weit gefaßt und erlauben -  wenn politisch gewünscht - ,  
die Genehmigung wohl fast jeden Zusam m ensch lus
ses. Die Befürchtung, daß die Fusionskontrolle auf
grund dieser Vorschrift zur Industriepolitik m ißbraucht 
werden könnte, ist nicht unbegründet: H ierfür spricht die 
Tradition vor allem der rom anischen M itg liedsländer der 
Gemeinschaft, häufig m it staatlichen Interventionen auf 
die Industriestruktur ihrer W irtschaften Einfluß zu neh
men. Auch die S tellungnahm en des Europäischen Par
lamentes® und des W irtschafts- und Sozia lausschus- 
ses^ der Europäischen G em einschaft zum  Verord
nungsentwurf gehen in diese Richtung. Um industriepo
litischem Mißbrauch der Ausnahm eregelung vorzubeu
gen. sollte dieser Artikel strenger form uliert werden.

Wichtiger noch ist aber das Verfahren: Hier liegen 
nach dem Verordnungsentwurf die Beurteilung der w ett
bewerblichen Ausw irkungen von Zusam m enschlüssen 
und die Abwägung der m öglicherw eise vorhandenen

® Vgl. E u ropäisches Pa rlam ent: S itzu ngsdokum en te , S e rie  A , D o ku 
ment AZ-0197/88 vom  30. 9. 1988.

'  Vgl. W irtschafts- und S o z ia lausschuß : S te llu n g n a h m e n  und  B e rich te , 
C E S (8 8 )5 8 8 vo m 2 .6 . 1988.

Übergeordneten G esichtspunkte in den gleichen Hän
den; die Gefahr, daß beide G esichtspunkte nicht klar 
auseinandergehalten werden, ist groß; Falls ein Zusam 
menschluß wegen einer überragenden Bedeutung für 
die G em einschaft ohnehin gewünscht wird, ist die M oti
vation nicht allzu hoch, gleichwohl nach Behinderungen 
für den W ettbewerb zu suchen. Diese S ituation wäre mit 
derjenigen vergleichbar, die zur Zeit in der Bundesrepu
blik Deutschland in bezug auf das Zusam m enschlußvor
haben Daim ler -  MBB besteht, w o schon der politische 
W ille verkündet wurde, es trotz einer etwaigen Untersa
gung durch das Bundeskartellam t zu genehm igen.

Ein gew ichtiger Unterschied existiert allerdings: Das 
deutsche Verfahren ist zweistufig. Die Entscheidung 
über die Ausw irkungen einer Fusion liegt beim Bundes
kartellam t bzw. den eventuell befaßten Gerichten. Erst 
wenn diese negativ entschieden haben, also die w ettbe
werbsschädigende Ausw irkung des Vorhabens e indeu
tig festgeste llt ist, kann der W irtschaftsm inister aus über
geordneten G esichtspunkten dennoch genehm igen. 
Vorher hat er noch ein G utachten der M onopolkom m is
sion einzuholen. Die Zweistu figke it des Verfahrens führt 
so zu einer klaren politischen Verantwortung des M in i
sters. Und wegen der gerichtsähnlichen Unabhängig
keit des Bundeskartellam tes ist die G efahr gering, daß 
es in einem  Falle w ie dem  von Daim ler -  MBB aufgrund 
der politischen Festlegung des M inisters nur „m it halber 
K raft“ untersucht. Trotz der aktuellen Situation sind die 
Erfahrungen m it dem  deutschen System der M inisterer
laubnis bisher insgesam t positiv.

Gefährlicher Ermessensspielraum

Eine Übertragung dieses zweistufigen System s auf 
die EG-Ebene wäre som it wünschenswert, die G rün
dung eines unabhängigen europäischen Kartellam tes 
wohl aber nur schwer zu realisieren. Sie würde -  so je 
denfalls die vorherrschende Auffassung -  eine Ände
rung des EW G-Vertrages m it entsprechender Ratifizie
rung durch alle M itgliedstaaten erfordern. Ein politischer 
W ille dazu besteht zur Zeit nicht. W enn eine Zw eistu fig
keit bei der G enehm igung von Ausnahm efällen nach 
deutschem  Vorbild -  a lso etwa europäisches Kartellam t 
für die W ettbewerbsprüfung und EG -Kom m ission für 
A usnahm egenehm igungen -  in d ieser Form verm utlich 
nicht durchgeführt wird, sollte nach W egen gesucht wer
den, innerhalb der Kom m ission eine m öglichst stark ab
gesicherte Aufgabentrennung zu gewährleisten.

Dem Kriterium  einer ausreichenden W ettbewerbs
orientierung der europäischen Fusionskontrolle genügt 
der Verordnungsentwurf der Kom m ission insgesam t 
nicht. Som it steht die Europäische Gem einschaft erneut
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vor einer Entscheidung, die für die Entw icklung e iner eu
ropäischen Volksw irtschaft von großer Bedeutung Ist. 
Soll auf die dynam ische Kraft des W ettbewerbs oder die 
-  je nach S tandpunkt m ehr oder w eniger große -  W eis
heit der Entscheidungen staatlicher Stellen vertraut wer
den? Verspricht die Konkurrenz m ehrerer Unternehm en 
die besseren Ergebnisse, oder sollen „europäische 
C ham pions" herangezüchtet werden, well nur diese auf 
den W eltm ärkten bestehen könnten? Ist es für die Her
ausbildung einer w irklich europäischen Industriestruk
tur ausreichend, bestehende Hem m nisse abzubauen 
und Vorschriften zu vereinheitlichen, oder sind der m ehr 
oder weniger system atische Druck der Kom m ission und 
die Erteilung von Auflagen bzw. selektive Zulassung von 
Fusionen hier nicht der schnelle erfolgversprechende 
Weg?

Die Antworten auf diese Fragen sollten eindeutig 
sein: Der W eisheit des Staates bei Industriepolltischen 
Steuerungsversuchen ist zu m ißtrauen, denn es ist kein 
system atischer Grund zu erkennen, warum  er die M arkt
verhältn isse besser einschätzen können sollte als die 
beteiligten Unternehm en. Eine w irklich europäische In
dustriestruktur Ist nur insofern von Bedeutung, als sie 
bessere M arktergebnisse verspricht als die bisherige. 
Insoweit wird sie sich aber auch herausbilden, wenn die 
noch bestehenden Hem m nisse in der G em einschaft ab
gebaut sind. Bei einer Irgendwie durch staatlichen 
Druck geförderten Industriestruktur ist dagegen eher zu 
befürchten, daß sie suboptim al sein wird, denn wer 
wollte bestimmen, wie sie auszusehen habe? Außer
dem : Größe -  und damit europäische Cham pions -  Ist 
keine Garantie für Erfolge im W ettbewerb; statt dessen 
sind Verkrustungen und m angelnde Dynam ik zu be
fürchten.

In einer Verordnung über eine europäische Fusions
kontrolle sollten daher gegenüber dem  Entwurf die M ög
lichkeit der Kom m ission für Auflagen, wenn der W ettbe
werb nicht behindert wird, abgeschafft, die A usnahm e
m öglichkeiten enger gefaßt und für Ausnahm en ein 
zweistufiges Verfahren eingeführt werden. Kurz: Der 
Spielraum  für Industriepolitisch ausnutzbaren Erm es
sensspielraum  muß klein gehalten werden.

Exklusivität

Da -  w ie erläutert -  derzeit bei bedeutenden Zusam 
m enschlußvorhaben nicht nur der E inspruch der EG- 
Kom m ission, sondern auch einer oder m ehrerer na tio
naler Behörden möglich Ist, sind die betroffenen Unter
nehm en mit erheblichem  bürokratischen Aufwand und 
Rechtsunsicherheit belastet. Es liegt schon aus diesem 
G runde nahe, der EG -Kom m ission die ausschließliche

Zuständigkeit für Fusionen ab einer zu definierenden 
europäischen G rößenordnung zuzugestehen, m it der 
Folge, daß ein nach europäischem  Recht unbeanstan
detes Zusam m enschlußvorhaben nicht nach nationa
lem Recht untersagt werden kann.

Noch ein weiterer G esichtspunkt spricht für eine sol
che Regelung. Unterschiede in der nationalen G esetz
gebung der M itgliedstaaten führen zu A llokationsverzer
rungen auf dem europäischen M arkt für Unternehm en; 
So mag ein schlecht geführtes Unternehm en als Über
nahm ekandidat nicht in Frage kom m en, well angesichts 
der involvierten M arktanteile die nationale Karte llbe
hörde nicht zustim m en würde, während in einem  ande
ren Land ohne oder m it weniger strengen Fusionskon- 
trollvorschriften ein Aufkauf m öglich wäre. Insofern ist 
es zu begrüßen, daß sich die zuständigen M inister dar
auf verständigt haben, bei einer europäischen Fusions
kontrolle der EG -Kom m ission eine exklusive Zuständig
keit anzustreben.

Aus den gleichen Gründen wäre es sinnvoll, nicht nur 
für eine bestim m te G ruppe sogenannter „Fusionen von 
europäischer Bedeutung" europäisches Recht gelten 
zu lassen, sondern für alle, auch wenn sie nur von gerin
ger oder regionaler Bedeutung sind. Aus ökonom ischen 
Gründen spricht eigentlich nichts gegen ein e inheitli
ches europäisches W ettbewerbsgesetz bei e iner zen
tralen Institution e inerseits und regionalen dezentralen 
Stellen andererseits, die alle nach dem selben e inheitli
chen Recht entscheiden. Dies ist be isp ielsweise auch in 
der Bundesrepublik Deutschland der Fall, wo Bundes
kartellam t und Landesbehörden auf der G rundlage des 
Gesetzes gegen W ettbewerbsbeschränkungen arbei
ten. Ökonom isch bedeutsam  Ist schließlich nicht eine 
Landesgrenze, sondern der räum lich relevante Markt, 
der kleiner, aber auch größer als das G ebiet eines M it
gliedstaates oder auch der EG sein kann, etwa der W elt
markt. Schon aufgrund des m it einer solchen Regelung 
verbundenen Souveränitä tsverlustes für die M itglied
staaten zeichnet sich dafür gegenwärtig allerdings 
keine Realisierungsm öglichkeit ab.

Aufgreifschwelle

Som it m üssen diejenigen Zusam m enschlußvorha
ben, die der europäischen Regelung unterliegen sollen, 
von denjenigen abgegrenzt werden, die w eiterhin in na
tionaler Zuständigkeit verble iben. Dies erfolgt im Verord
nungsentw urf über die Definition von Fusionen mit „ge 
m einschaftsw eiter Bedeutung", die vorliegen, wenn

□  der weltweite G esam tum satz a ller beteiligten Unter
nehm en m ehr als eine M illiarde ECU und
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□  der gem einschaftsweite G esam tum satz von m inde
stens zwei der am Zusam m enschluß beteiligten Unter
nehmen jeweils m ehr als hundert M illionen ECU be
trägt, es sei denn, daß die am Zusam m enschluß betei
ligten Unternehmen jeweils m ehr als drei V ierte l ihres 
gemeinschaftsweiten G esam tum satzes in ein und dem 
selben M itgliedstaat erzielen (Artikel 1, Abs. 2).

Insbesondere von der Bundesregierung und der Re
gierung Großbritanniens wurde die Aufgreifschwelle 
von 1 Mrd. ECU (ca. 2,2 Mrd. DM) als zu niedrig angese
hen. Drei Überlegungen werden hier vorgebracht: Die 
große Zahl der Fälle, die unter die vorgeschlagene Re
gel fallen würden, überfordere die Kom m ission; bei e i
ner Milliarde ECU würden nicht nur Zusam m enschlüsse 
von wirklich gem einschaftlicher Bedeutung erfaßt; und 
die mangelnde W ettbewerbsorientierung des Verord
nungsentwurfes ließe es angezeigt erscheinen, der 
Kommission m öglichst wenig Fälle zu überlassen.

Nach der Statistik der Europäischen Gem einschaft 
über Zusam m enschlüsse, bei denen zum indest eines 
der 1000 größten Unternehm en aus der Gem einschaft 
beteiligt war, überstieg der G esam tum satz der sich zu
sammenschließenden Unternehm en im Berichtszeit
raum 1986-87 in 224 Fällen die Schwelle von 1 Mrd. 
ECU (vgl. Tabelle). Um abzuschätzen, w ie vie le Fusions
vorhaben unter die vorgeschlagene Kontrolle der EG fa l
len würden, müßten die Anschlußfusionen -  bei denen 
also das aufgekaufte Unternehm en w eniger als 100 M il
lionen ECU in der G em einschaft erzielt -  und die Fusio
nen von nur nationaler Bedeutung -  bei denen die Unter
nehmen mehr als Dreivierte l ihres Um satzes in ein und

Zusammenschlüsse', an denen mindestens 
eines der tausend größten Unternehmen 

in der EG beiteiligt war

1983/84 1984/85 1985/86 1986/87

Industrie 85 92 108 171

Handel n. e. 21 10 21

Banken^ n .e . 10 18 20

Versicherungen^ n .e . 9 6 12

Insgesamt n .e . 132 142 224

' M ehrhe itsbete iligungen e insch ließ lich  Ü b e rn ahm en  und F us ionen  m it 
einem G esam tum satz d e r be te ilig ten  U n te rneh m en  von m inde s ten s  1 
Mrd. ECU.  ̂ Bei den B anken  en tsp rich t dem  U m satz e in Z eh n te l de r 
G esam taktiva de r Be te ilig ten , be i den  V e rs iche rungen  h an de lt es  s ich  
um die gesam ten P räm ien e inn ahm en.

Q u e l l e :  K om m iss ion  d e r E u rop ä ischen  G em e inscha ften : S ie b ze h n 
ter Bericht über d ie W e ttbew erbspo lit ik , B rüsse l, Luxe m bu rg  1988.

dem selben M itgliedstaat erzielen -  abgezogen werden. 
Letzteres dürfte vor allem im Bereich der D ienstle i
stungsunternehm en der Fall sein. So wird die Zahl der 
nach dem  Verordnungsentwurf als Zusam m enschluß
vorhaben von gem einschaftsweiter Bedeutung einzu
stufenden Fälle auf etwa 100 bis 150 pro Jahr geschätzt, 
eine durchaus beachtliche -  und wohl weiter steigende 
-Z a h l,  deren Beurteilung erhebliche Ressourcen bean
sprucht.

Probleme

Auch wenn der bis Ende letzten Jahres zuständige 
Kom m issar im m er w ieder betonte, daß von der großen 
Zahl der anzeigepflichtigen Fusionen wohl nur wenige 
problem atisch und daher genau zu untersuchen seien, 
ist es doch notwendig, erst einmal zu bestimmen, mit 
welchen Fusionen Problem e verbunden sind -  und dies 
in der vorgesehenen Zeit von höchstens einem Monat 
(für die Entscheidung in der Sache bleiben dann vier 
weitere M onate). W enn eine Institution n icht in der Lage 
ist, alle Fälle w irklich zu prüfen, ist die G efahr groß, daß 
die Untersuchung oberflächlich ausfällt, also einfach 
„abgestem pelt w ird“ . Dem wäre allerd ings relativ leicht 
im Rahmen einer längeren Übergangszeit m it einer er
heblichen personellen Aufstockung der G eneraldirek
tion W ettbewerb abzuhelfen.

Ab welcher Größenordnung eine Fusion gem ein
schaftsweite Bedeutung hat, ist um stritten; objektive K ri
terien dafür gibt es nicht. Falls die Kontrolle nach EG- 
Recht eindeutig wettbewerbsorientiert ausfällt, spricht 
aber nichts gegen eine relativ niedrige Schwelle in der 
Größenordnung des Kom m issionsvorschlages. Im G e
genteil: Die EG -Regelung würde dann stärker auch zum 
Schutze des W ettbewerbs in denjenigen Ländern die
nen, die sich bisher noch nicht zu einer deutlich w ettbe
werbsorientierten Fusionskontrolle entschließen konn
ten. Bei der kürzlich von deutscher und englischer Seite 
erhobenen Forderung, die Aufgreifschwelle auf 10 Mrd. 
ECU zu erhöhen, blieben dagegen ganze Industrie
zweige in Europa von der gem einschaftlichen Regelung 
ausgenomm en.

Eine hohe Aufgreifschwelle ist auch kein probates M it
tel, um (befürchtete) industriepolitische Tendenzen der 
Kom m ission in ihren Ausw irkungen zu begrenzen; v ie l
mehr wäre es fatal, wenn besonders große Fusionen 
le ichter (nach europäischem  Recht) zu vollziehen w ä
ren als kle inere (nach nationalem  Recht). Eine sehr 
hohe Aufgreifschwelle würde also weder einen ausrei
chenden Schutz des W ettbewerbs in Europa erm ögli
chen, noch die Regeln auf dem  M arkt für Unternehm en 
hinreichend vereinheitlichen.
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Die Vereinheitlichung der Regeln auf dem  Markt für 
Unternehm en ist eine zweite, m anchm al vernach läs
sigte Aufgabe einer gem einschaftlichen Fusionskon
trolle. Die bisherige Situation, daß Entscheidungen über 
Unternehm enskäufe in der EG von den unterschiedli
chen nationalen Kontrollvorschriften beeinflußt werden, 
obwohl es sich in vielen Fällen beim relevanten M arkt 
schon je tzt zum indest um den der EG h a n d e lt-  und dies 
wird m it der Vollendung des B innenm arktes zunehm end 
der Fall sein - ,  führt zu bedeutenden Verzerrungen auf 
diesem  w ichtigen Markt.

Hier sind neben der Zusam m enschlußkontro lle aller
dings auch andere Regelungen von Bedeutung. So sind 
insbesondere die Vorschriften für Übernahm eangebote 
und die Anzeigepflichten bei Kapitalbeteiligungen inner
halb der EG sehr unterschiedlich geregelt. Bestim m te 
Arten von Übernahm eversuchen sind in einigen Län
dern m öglich, in anderen dagegen nicht. Der Versuch e i
ner Übernahm e der Société Générale in Belgien durch 
den ita lienischen Industriellen Benedetti etwa wäre in 
anderen Ländern der G em einschaft so nicht durchführ
bar gewesen®. Auch Unterschiede in den Rechnungsle- 
gungs- und Steuervorschriften spielen eine Rolle. D e r -  
besonders w ichtige -  Markt für Unternehm en sollte w e
niger als bisher durch unterschiedliche nationale Rege
lungen in seiner A llokationseffiz ienz beeinträchtigt sein.

Eine präventive europäische Fusionskontrolle wird 
von erheblicher Bedeutung für die Entw icklung der W irt
schaft im gem einsam en Binnenm arkt sein. Ihre E infüh
rung ist sicherlich wünschenswert. Falls ihre Ausgesta l
tung aber nicht zum indest einigen M indestanforderun
gen genügt, w ie sie hier form uliert wurden, sollte ihre 
Verabschiedung eher aufgeschoben werden, als daß 
eine vorschnelle Form für vie le Jahre faktisch fes tge
schrieben wird. Die Vereinheitlichung der Bedingungen

® Ein V orsch lag fü r e ine R ich tlin ie  über Ü b e rn a h m e a n g e b o te  w u rde  
in zw isch en  von der K o m m iss ion  vo rgc leg t.

auf dem  Markt für Unternehm en in der EG ist wichtig; 
w ichtiger noch aber ist die Erhaltung des Wettbewerbs. 
Große industriepolitische Befugnisse der Kommission 
wären ein zu hoher Preis für die Vereinheitlichung.

Fazit

M anchm al wird das Verhältnis zw ischen diesen zwei 
Forderungen um gekehrt gesehen und der Vereinheitli
chung ein überragender S tellenwert beigem essen, weil 
sonst eine Beeinträchtigung der W ettbewerbsfähigkeit 
der deutschen Unternehm en auf dem einheitlichen Bin
nenm arkt befürchtet w ird: Die im europäischen Maßstab 
strenge Fusionskontrolle h ierzu lande würde zur Be
nachteiligung der deutschen Unternehm en führen, weil 
ihr externes W achstum  stärker als das von Unterneh
men in anderen Ländern behindert sei. S icherlich, es 
sind Fälle vorstellbar, in denen Unternehm en aus ande
ren M itgliedsländern auf dem  G esam tm arkt oder we
sentlichen Teilen -  etwa ihrem Heim atland -  eine markt
beherrschende Stellung erre ichen und deutsche Anbie
ter durch m ißbräuchliche Praktiken behindern bzw. ih
ren Zugang zu Teilmärkten der G em einschaft verhin
dern können.

Eine nur unzureichend am W ettbewerb orientierte Fu
sionskontrolle würde diese M öglichkeit freilich nicht aus
schließen, es allerd ings deutschen Unternehm en erlau
ben, beim Rennen um eine m arktbeherrschende Stel
lung m itzuhalten. Und bevor ein Anbieter in Europa 
m arktbeherrschend ist, dürfte  er zum indest eine starke 
Stellung in seinem  Heim atland -  in diesem  Falle also 
der Bundesrepublik Deutschland -  besitzen. Ein Vor
rang der Vereinheitlichung der Bedingungen gegenüber 
der W ettbewerbsorientierung heißt also, m ehr Marktbe
herrschung in der Bundesrepublik in Kauf zu nehmen. 
Dies aber mag für das  e inze lne Unternehm en von Vor
teil sein, für die deutsche W irtschaft und den Wohlstand 
der Bevölkerung aber nicht.
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